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Gemeinsame Grundsätze für die Erstattung und Verrechnung zu Unrecht ge-
zahlter Beiträge zur Rentenversicherung für nicht erwerbsmäßig tätige Pflege-
personen 
 
 
 
1 Allgemeines 
 

Nach § 26 Abs. 2 SGB IV werden zu Unrecht gezahlte Beiträge unter bestimmten Voraus-

setzungen erstattet. Für die Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen ist grundsätzlich 

der jeweilige Rentenversicherungsträger zuständig. Allerdings besteht aufgrund der Sonder-

regelung des § 211 SGB VI die Möglichkeit, eine andere Zuständigkeit zu vereinbaren. Fer-

ner können der GKV-Spitzenverband, der Verband der privaten Krankenversicherung e. V., 

die Festsetzungsstellen für die Beihilfen und die Deutsche Rentenversicherung Bund nach 

§ 176a SGB VI das Nähere zur Beitragszahlung und Abrechnung bei Pflegepersonen durch 

Vereinbarung regeln.  

 

Auf der Grundlage der genannten gesetzlichen Bestimmungen beschreiben die nachfolgen-

den „Gemeinsamen Grundsätze für die Erstattung und Verrechnung zu Unrecht gezahlter 

Beiträge zur Rentenversicherung für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen“ (im Folgen-

den: Erstattungsgrundsätze) das Nähere über die Erstattungsvoraussetzungen und das Er-

stattungsverfahren, insbesondere über die vereinbarten Zuständigkeiten. Die Erstattungs-

grundsätze sollen eine einheitliche Durchführung der Erstattungspraxis im Rahmen eines 

relativ einfachen und unbürokratischen Verfahrens sicherstellen. 

 

Die Erstattungsgrundsätze gelten sowohl für die Rentenversicherungsträger als auch für die 

Pflegekassen und die privaten Versicherungsunternehmen als zur Tragung der Beiträge 

Verpflichtete. Soweit in den Erstattungsgrundsätzen von der Pflegekasse die Rede ist, gelten 

die Ausführungen für die privaten Versicherungsunternehmen entsprechend. Die Beihilfestel-

len und die Dienstherren erhalten die Erstattungsgrundsätze zur Kenntnis. 
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2 Erstattungsvoraussetzungen  
 

Beiträge zur Rentenversicherung für Pflegepersonen sind zu Unrecht gezahlt, wenn Versi-

cherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI nicht (mehr) vorliegt oder soweit der Bei-

tragszahlung zu hohe beitragspflichtige Einnahmen nach § 166 Abs. 2 SGB VI zugrunde 

gelegt worden sind. Das kann der Fall sein, wenn in den tatsächlichen oder rechtlichen Ver-

hältnissen, die bei Aufnahme der Beitragszahlung vorgelegen haben, eine wesentliche Ände-

rung eintritt oder bereits bei Aufnahme der Beitragszahlung das Recht unrichtig angewandt 

oder von einem Sachverhalt ausgegangen wurde, der sich als unrichtig erweist. Über ent-

sprechende Feststellungen unter Berücksichtigung der §§ 45 bzw. 48 SGB X hat die Pflege-

kasse die Pflegeperson zu informieren (vgl. Ziffer 5 und 6 der „Verfahrensbeschreibung zur 

Feststellung der Rentenversicherungspflicht nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen“ 

vom 28.10.2009). 

 

Nach § 26 Abs. 2 SGB IV sind zu Unrecht gezahlte Rentenversicherungsbeiträge zu erstat-

ten, es sei denn, dass der Rentenversicherungsträger bis zur Geltendmachung des Erstat-

tungsanspruchs aufgrund dieser Beiträge Leistungen erbracht oder zu erbringen hat. Im Zu-

sammenhang mit der Erstattung prüft daher der Rentenversicherungsträger, ob die zu Un-

recht gezahlten Beiträge im Zusammenhang mit von ihm erbrachten Leistungen stehen. Eine 

Erstattung ist nicht zulässig, wenn aus den zu Unrecht gezahlten Beiträgen eine Leistung zur 

Teilhabe oder eine Rentenleistung erbracht worden ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob 

sich der einzelne Beitrag auf die Höhe der Rente tatsächlich ausgewirkt hat oder ob die Leis-

tung zur Teilhabe auch ohne diese Beiträge unverändert erbracht worden wäre. § 26 Abs. 1 

Satz 3 SGB IV findet auf für Pflegepersonen gezahlte Rentenversicherungsbeiträge keine 

Anwendung, so dass eine Erstattung dieser Beiträge nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht 

ausgeschlossen ist. 

 

Der Erstattungsanspruch steht nach § 26 Abs. 3 SGB IV dem zu, der die Beiträge nach 

§ 170 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI getragen hat. Er steht somit der Pflegekasse allein oder der Fest-

setzungsstelle für die Beihilfe oder dem Dienstherrn und der Pflegekasse anteilig zu. 

 

3 Erstattungsverfahren 
 

Die Erstattung erfolgt generell durch Verrechnung der zu Unrecht gezahlten Beiträge mit den 

an die Rentenversicherung (laufend) zu zahlenden Beiträgen für nicht erwerbsmäßig tätige 

Pflegepersonen durch die Pflegekassen (vgl. Abschnitt 3.1). Sofern die Beiträge bereits ge-

meldet wurden, ist eine vorherige Einbindung des Rentenversicherungsträgers erforderlich 

(vgl. Abschnitt 3.2). In bestimmten Fällen hat der Rentenversicherungsträger die Beiträge 
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zunächst zu beanstanden (vgl. Abschnitt 3.3). Sind bereits gemeldete Beiträge zu Unrecht 

gezahlt, können (nur) die noch nicht gemeldeten Beiträge (ohne Einbindung des Rentenver-

sicherungsträgers) verrechnet werden. Für die anderen Beiträge ist eine Einbindung des 

Rentenversicherungsträgers entsprechend den Abschnitten 3.2 und 3.3 erforderlich. 

 

Dieses Verfahren gilt auch, wenn im Rahmen einer Prüfung nach § 212a SGB VI festgestellt 

wird, dass Beiträge für eine Pflegeperson zu Unrecht gezahlt worden sind. 

 

3.1 Verrechnung ohne Einbindung des Rentenversicherungsträgers  
 

Eine Verrechnung zu Unrecht gezahlter Beiträge ohne Einbindung des Rentenversiche-

rungsträgers ist nur zulässig, wenn die Beiträge noch nicht gemeldet wurden und kein Fall im 

Sinne des Abschnitts 3.3 vorliegt. Die Verrechnung ist von der Pflegekasse generell mit den 

Beiträgen für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen im laufenden Abrechnungszeitraum 

vorzunehmen. Es sind die für den Verrechnungszeitraum jeweils maßgebenden Beitragsfak-

toren (Beitragssatz, Bezugsgröße) zugrunde zu legen. Alle im Zusammenhang mit der Ver-

rechnung stehenden Sachverhalte sind in den Unterlagen so zu vermerken, dass sie prüffä-

hig sind. 

 

3.2 Verrechnung nach Einbindung des Rentenversicherungsträgers 
 

Wurden die beitragspflichtigen Einnahmen der zu verrechnenden Beiträge dem Rentenversi-

cherungsträger bereits gemeldet und liegt kein Fall im Sinne des Abschnitts 3.3 vor, ist die 

beabsichtigte Verrechnung dem Rentenversicherungsträger durch eine Mitteilung nach dem 

Muster der Anlage 1 anzuzeigen. Der Rentenversicherungsträger prüft daraufhin anhand der 

vorhandenen Unterlagen, ob seit Beginn des Verrechnungszeitraums Leistungen der Ren-

tenversicherung beantragt, bewilligt oder gewährt worden sind. Das Ergebnis der Prüfung 

wird der Pflegekasse auf der Rückseite der Mitteilung nach dem Muster der Anlage 1 mitge-

teilt.  

 

Eine Verrechnung der Beiträge ist nur zulässig, wenn nach Mitteilung des Rentenversiche-

rungsträgers keine Leistungen erbracht wurden (§ 26 Abs. 2 SGB IV). Nach Verrechnung der 

Beiträge muss die Pflegekasse die entsprechenden Meldungen stornieren und ggf. neu mel-

den.  
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3.3 Verrechnung nach Beanstandung durch den Rentenversicherungsträger 
 

Steht (in den Fällen des Abschnitts 3.2) § 26 Abs. 2 SGB IV der Verrechnung der Beiträge 

entgegen, teilt der Rentenversicherungsträger das der Pflegekasse unverzüglich mit. Außer-

dem erteilt er gegenüber der Pflegeperson einen Beanstandungsbescheid über die zu Un-

recht gezahlten Beiträge. Die Pflegekasse erhält nach Eintritt der Bestandskraft eine Durch-

schrift des Beanstandungsbescheides und eine Mitteilung nach dem Muster der Anlage 1 

oder 2, dass die Verrechnung ausgeschlossen ist. Das Versicherungskonto wird im Rahmen 

des Beanstandungsverfahrens vom Rentenversicherungsträger berichtigt.  

 

Beanstandet der Rentenversicherungsträger nach Aufforderung durch die Pflegekasse (Vor-

druck entsprechend dem Muster der Anlage 2) zu Unrecht gezahlte Beiträge für Pflegeper-

sonen, ist eine Verrechnung durch die Pflegekasse erst nach Eintritt der Bestandskraft des 

Beanstandungsbescheides zulässig.  

 

Eine Beanstandung zu Unrecht gezahlter Beiträge ist unter anderem erforderlich, 

 

a) wenn der Rentenversicherungsträger bei einem streitigen Sachverhalt (vgl. Verfahrens-
beschreibung zur Feststellung der Rentenversicherungspflicht nicht erwerbsmäßig tätiger 
Pflegepersonen vom 28.12.2009) auch für die Entscheidung über das Nichtbestehen von 
Versicherungspflicht und/oder über die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen zustän-
dig ist, 

 

b) wenn beitragspflichtige Einnahmen aus mehreren Versicherungsverhältnissen zusam-
mentreffen und eine anteilige Kürzung nach § 22 Abs. 2 SGB IV vorzunehmen ist, von 
der auch die Beitragszahlung für eine Pflegeperson betroffen ist, 

 

c) soweit der Erstattungsanspruch gegenüber dem Rentenversicherungsträger nach § 27 
Abs. 2 Satz 1 SGB IV verjährt ist. 

 

Sofern eine Beanstandung zu Unrecht gezahlter Beiträge nur für einen Teilzeitraum erfolgt, 

ist die Verrechnung für diesen Teilzeitraum ausgeschlossen.  

 

 
UAnlagen 
 
Anlage 1 Muster einer Mitteilung über zu Unrecht gezahlte Beiträge 
Anlage 2 Muster einer Aufforderung zur Beanstandung zu Unrecht gezahlter Beiträge 
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